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BEITRAGSORDNUNG 

Gemäß Beitragsordnung seit 01.01.2026 gültige TSV - Jahresbeiträge 

 

Diese Beitragsordnung gilt in dieser Fassung seit der Jahreshauptversammlung 28.03.2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

2. 

Mitglieder, die an diesem Lastschriftverfahren nicht teilnehmen, erhalten zum 1.April des Jahre seine Beitragsrechnung 

zugesandt. Für diesen Aufwand nehmen wir eine Gebühr von 5€. 

Bei einem Vereinseintritt vor dem 01. Juli wird der volle, ab dem 1. Juli der halbe Jahresbeitrag berechnet. Der Eintritt ab 

dem 1. Dezember ist für das laufende Jahr beitragsfrei. 

Abteilungen können zur Deckung von Mehrausgaben auf Beschluss der Abteilungsversammlung, Zusatzbeiträge. 

Aufnahmegebühren und Umlagen erheben. Sie sind den Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekannt zu geben. 

Der Vereinsaustritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er muss schriftlich über die Mitgliederverwaltung erklärt 

werden. 

Bankverbindung: 

Sparkasse Pforzheim Calw 

Kto.Nr.: 29602 IBAN: DE37666500850000029602 

BLZ: 66650085 BIC: PZHSDE66XXX 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mitgliedsbeiträge - siehe nachfolgend - 

In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württ. Landessportbundes (WLSB) enthalten. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrages und des jährlich fälligen Abteilungsbeitrages erfolgt durch das SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren zum 1. März jeden Jahres. Fällt der Fälligkeitstag auf ein(en) Wochenende/Feiertag, so verschiebt sich 

der Fälligkeitstag auf den ersten darauf folgenden Bankarbeitstag. 

3. 

4. 

5. 

Diese Beitragsordnung regelt die Pflichten der Mitglieder zur Zahlung von Beiträgen an den Verein. Ehrenmitglieder sind von 

der Bezahlung des Mitgliedbeitrags befreit. 

Eine Änderung der Beiträge auf Antrag des Hauptausschusses kann nur auf einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Diese Änderung tritt dann jeweils zum 1. Januar des folgenden Jahres in Kraft 

Einzelpersonen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Beitragsfrei 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Familienbeiträge 

beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 28.03.2025 

Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr      35 € 

Erwachsene          50€ 

Senioren ab vollendetem 60. Lebensjahr       35€ 

Schwerbehinderte nach §SGB IX        35€ 

Schüler, Studierende, Azubis mit Nachweis bis vollendetem 25. Lebensjahr    35€ 

 

- 

 

Mitglied 1 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (vollzahlendes Mitglied lebt in häuslicher Gemeinschaft)  50€ 

Mitglied 2 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (lebt mit Mitglied 1 in einer häuslichen Gemeinschaft)  35€ 

Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr (lebt mit in häuslicher Gemmeinschaft)  26€ 

Schwerbehinderte nach §SGB IX        26€ 

Senioren ab vollendetem 60. Lebensjahr (lebt mit Mitglied 1 in häuslicher Gemeinschaft)   26€

  

Die Familienbeiträge sind nur bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes/der Kinder gültig. Anschließend wird das Kind als eigenständiges 

Mitglied (i.d.R. Student/Azubi etc.) mit eigenem Beitrag geführt. Der Familienbeitrag kann sich dadurch ebenfalls verändern. Bitte um Beachtung! 
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- 

- 

 

Einzelpersonen 

Familienbeiträge 

Einzelperson  

- 

- 

 

Einzelpersonen 

Einzelpersonen 

Familienbeiträge 

Familienbeiträge 

- 

- 

 

Jährliche Abteilungsbeiträge 

Abt. Handball  

 

Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr      20 € 

Erwachsene          30€ 

     

 

 - 

- 

-

-

Mitglied 1 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (vollzahlendes Mitglied lebt in häuslicher Gemeinschaft)  30€ 

Mitglied 2 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (lebt mit Mitglied 1 in einer häuslichen Gemeinschaft)  20€ 

Kinder und Jugendliche bis vollendetem 18. Lebensjahr (lebt mit in häuslicher Gemmeinschaft)  15€ 

 

Abt. Tennis  

 

Mitglied 1 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (vollzahlendes Mitglied lebt in häuslicher Gemeinschaft)  75€ 

Mitglied 2 Ehepaare / Paare ab 18 Jahren (lebt mit Mitglied 1 in einer häuslichen Gemeinschaft)  50€ 

Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr        20€ 

Kinder und Jugendliche von 14 bis vollendetem 17. Lebensjahr     40€ 

Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr        20€ 

Kinder und Jugendliche von 14 bis vollendetem 17. Lebensjahr     40€ 

Erwachsene          75€ 

   

 

 

-

-

-

- 

- 

-

-

-

Für alle Abteilungen gilt Familienbeiträge sind nur bis zum vollendeten 18. Lebensjahr des Kindes/der Kinder gültig. Anschließend wird das Kind als 

eigenständiges Mitglied (i.d.R. Student/Azubi etc.) mit eigenem Beitrag geführt. Der Familienbeitrag kann sich dadurch ebenfalls verändern. Bitte um 

Beachtung! 

 


